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	Muster: Information zum Nägelschneiden 

	Liebe Pflegekundin, lieber Pflegekunde, liebe Angehörige, 
wir versorgen Sie sehr gern mit allen pflegerischen Leistungen, die wir sicher und verantwortungsvoll durchführen können. Einige Tätigkeiten gehören jedoch nicht zu unseren Aufgaben, weil sie ein erhöhtes Verletzungs- und Infektionsrisiko mit sich bringen. Aufgrund Ihrer gesundheitlichen Situation dürfen wir deshalb aus haftungsrechtlichen Gründen das Schneiden der Nägel an Händen und Füßen nicht übernehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Mitarbeiter diese Tätigkeit nicht durchführen dürfen und auch fachlich dafür nicht ausgebildet sind. 
Gern beraten wir Sie, welchen medizinischen Fußpflegedienst oder Podologen Sie beauftragen können. Sprechen Sie uns bitte einfach an – wir helfen Ihnen gern weiter und informieren Sie auch darüber, ob Ihre Krankenkasse die Kosten für eine podologische Behandlung ganz oder teilweise übernimmt. 
Mit freundlichen Grüßen





